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Ihre Anfrage wegen Übersendung der Machbarkeitsstudie der EnBW zur Videoüberwa- 

chung des Schlossplatzes vom 21.06.2021 

Ihrer Anfrage vom 21.06.2021 an das Portal FragDenStaat wegen Übersendung der 
Machbarkeitsstudie der EnBW zur Videoüberwachung des Schlossplatzes kann nicht 
entsprochen werden. 

Gem. 8 1 des Gesetzes zur Regelung des Zugangs zu Informationen in Baden-Würt- 
temberg (Landesinformationsfreiheitsgesetz — LIFG) vom 17.12.2015 haben Sie als An- 
tragsberechtigter nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den informationspflichti- 

gen Stellen einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. 

Gem. 8 4 (1) Nr. 2 LIFG besteht der Anspruch auf Informationszugang nicht, soweit und 
solange das Bekanntwerden der Informationen nachteilige Auswirkungen auf die Be- 

lange der öffentlichen Sicherheit haben kann. 

Eine mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit liegt hier vor, da die Studie u.a. 
detaillierte Informationen über die Anordnung der eingesetzten Kameras enthält. 

Kontaktzeiten: 
Mo bis Do 9:00 - 15:30 Uhr 
Fr 9:00 - 12:30 Uhr 

Sie erreichen uns mit: 
El Linien 1, 14, 24 bis Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) 

El Linien 1, 2, 9, 24 bis Haltestelle Berliner Platz (Liederhalle) 

Linie 43 bis Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) 

Konto der Stadtkasse 
BW Bank Stuttgart 
IBAN: DE28 6005 0101 0002 0024 08 

BIC: SOLADEST600



    

ats nach Bekanntgabe Widerspruch Rechtsbehelfsbelehrung: 
innerhalb eines Mon 

76 Stuttgart erho- Gegen diasan Bescheid kann 

bei der Landeshauptstadt Stuttgart, Tiefbauamt, Hohe Straße 25, 701 

ben werden. 

Freundliche Grüße 

 


